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Göttingen, den 01.09.2020 

Liebe Eltern, 
 

ab dem 01.03.2020 gilt die Masernimpfpflicht.  
 

Aus diesem Grund sind wir nach § 20 Infektionsschutzgesetz (IfSG) Abs. 9-14 

dazu verpflichtet zu überprüfen, ob Ihr Kind gegen Masern geimpft ist. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie unter https://www.masernschutz.de/.  

 

 Sollten Sie einen Impfausweis für 

Kind haben, dann überprüfen Sie 

bitte, ob er folgende Eintragungen 

enthält: 

 

 

 

 Sind die Eintragungen für zwei Masernimpfungen und der Aufkleber mit der 

Chargennummer der Impfung vorhanden, dann legen Sie den Ausweis bitte bis 

zum 30.09.2020 dem Klassenteam vor. Dieses wird dann einen Dokumentations-

bogen ausfüllen, der dann in der Schülerakte Ihres Kindes aufbewahrt wird. 

 Sollten Sie keinen Impfausweis besitzen oder die Eintragung wie oben 

beschrieben nicht vorhanden sein, dann benötigen wir von Ihnen eine ärztliche 

Bescheinigung darüber, dass ein Masernimpfschutz vorhanden ist. Verwenden 

Sie hierzu bitte den Vordruck, den Sie vom Team Ihres Kindes erhalten oder 

laden Sie ihn von unserer Homepage herunter. 

 Sollte Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen, dann 

benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung darüber. Verwenden Sie in diesem 

Fall bitte auch den Vordruck. 

 Sollte bei Ihrem Kind kein Impfschutz vorliegen, sind Sie verpflichtet, Ihr Kind 

impfen zu lassen und nach der Impfung den Nachweis bei dem Klassenteam 

vorzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen von  

der Schul- und Hausleitung 
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Liebe Eltern, 

 

Masern sind eine Krankheit.  

 

Gegen Masern gibt es eine Impfung. 

Alle Schüler müssen eine Impfung gegen Masern haben. 

Die Schule muss das prüfen. 

 

 

Bitte gucken Sie in den Impf-Ausweis: 

 

 

Sind die 2 Kreuze an der richtigen Stelle? 

Bitte zeigen Sie in der Schule den Impf-Ausweis. 

Bis zum 30.09.2020. 

 

Es kann sein: Ihr Kind hat keinen Impf-Ausweis. 

Das Team gibt Ihnen ein Formular. 

Das Formular muss ein Arzt ausfüllen. 

 

Es kann sein: Ihr Kind darf nicht geimpft werden. 

Das Team gibt Ihnen ein Formular. 

Das Formular muss ein Arzt ausfüllen. 

 

Es kann sein: Ihr Kind ist nicht geimpft. 

Sie müssen Ihr Kind impfen lassen.  


